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1. Prüfungsauftrag
In der ordentlichen Hauptversammlung vom 3. April 2020 der

China Europe International Exchange AG, Frankfurt am Main,
(nachfolgend auch „CEINEX“ oder „Gesellschaft“)

sind wir, die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 gewählt worden. Der Aufsichts-
rat erteilte uns daraufhin den Auftrag, den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 zu prüfen.

Bei unserer Prüfung handelt es sich um eine freiwillige Abschlussprüfung.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung
die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis unserer Prüfung haben wir den nachstehenden Bericht erstellt.
Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir § 321 HGB sowie die Grund-
sätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des IDW PS 450 n.F.
beachtet.

Unser Bericht richtet sich an die China Europe International Exchange AG.

Der Durchführung des Auftrages und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verhält-
nis zu Dritten, liegen die diesem Bericht als Anlage 5 beigefügten Allgemeinen
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Die Haftungshöchstsumme be-
stimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhält-
nis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen
maßgebend.

Unser Bericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen
der Organe der Gesellschaft zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsge-
mäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung,
Haftung oder anderweitigen Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem
Dritten eine schriftliche Vereinbarung geschlossen haben.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir als Abschlussprüfer über die bei der
Durchführung der Prüfung festgestellten Tatsachen zu berichten, welche die Ent-
wicklung der Gesellschaft wesentlich beeinträchtigen können.

Auch im Geschäftsjahr 2020 konnte kein kostendeckendes Produkt- und Dienst-
leistungsportfolio angeboten werden. Die Gesellschaft finanziert sich daher nicht
aus dem operativen Cash-Flow, sondern aus dem bei der Gründung eingebrach-
ten Kapital. In der Aufsichtsratssitzung vom 23. Juni 2020 wurde einer Kapitaler-
höhung von 14 Mio. € zugestimmt. Der Vorstand geht demnach davon aus, dass
die Kapitalerhöhung im laufenden Geschäftsjahr umgesetzt werden wird.

Bis zu Genehmigung eines die Kosten deckenden Produktportfolios werden die li-
quiden Mittel voraussichtlich noch über das Geschäftsjahr 2022 hinaus ausrei-
chen.
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3. Wiedergabe des
Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den nachfolgend
wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk 
des unabhängigen Abschlussprüfers

An die China Europe International Exchange AG, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der China Europe International Exchange AG,
Frankfurt am Main, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn-
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für
das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-

Wiedergabe des
Bestätigungsvermerks
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rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachver-
halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des
Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,
der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen o-
der Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten,
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen inter-
ner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die un-
ter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit
zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben
im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse o-
der Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Un-
ternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir
während unserer Prüfung feststellen.
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Frankfurt am Main, den 22. März 2021

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Maximilian Meyer zu Schwabedissen Robert Binder
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der be-
stätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere
Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser
Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.
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4. Gegenstand, Art und Umfang
der Prüfung

4.1. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung war der Jahresabschluss der China Europe Interna-
tional Exchange AG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum
31. Dezember 2020 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – unter Einbeziehung der Buchführung für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

Als kleine Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB hat die Gesellschaft die Aufstel-
lungserleichterung des § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB in Anspruch genommen und auf
die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Zu den Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats der
Gesellschaft im Zusammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses bzw.
der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses verweisen wir auf die Ausführungen in unserem Be-
stätigungsvermerk, der in Abschnitt 3 dieses Berichts wiedergegeben ist. Die
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter umfasst auch die Verantwortung für die
Buchführung der Gesellschaft.

Unsere Aufgabe ist es, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung
sowie die gemachten Angaben im Rahmen einer den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung entsprechenden Prüfung zu beurteilen. Unsere
diesbezügliche Verantwortung wird in dem Abschnitt „Prüfungsurteil“ und in dem
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses“ unseres Bestätigungsvermerks beschrieben.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit
zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen üblicherweise Rück-
wirkungen auf den Jahresabschluss ergeben.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung auch nicht darauf zu
erstrecken, ob der Fortbestand der Gesellschaft oder die Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

4.2. Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Prüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Zur Zielsetzung unserer Prüfung und zu den wesentlichen Grundzügen unseres
prüferischen Vorgehens verweisen wir auf die Ausführungen in dem Abschnitt
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ un-
seres Bestätigungsvermerks.
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Der Prüfungsplanung und -durchführung lag unser risikoorientierter Prüfungsan-
satz zugrunde. In diesem Rahmen haben wir Art und Umfang der vorzunehmen-
den Prüfungshandlungen aus verschiedenen Faktoren abgeleitet.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir das Risiko von
wesentlichen falschen Darstellungen in der Rechnungslegung aufgrund von Un-
richtigkeiten und Verstößen (= Fehlerrisiko) beurteilt. Die Beurteilung dieser Risi-
ken basierte zunächst auf einer Analyse des Unternehmensumfeldes
(insbesondere branchenspezifische Faktoren) sowie auf Auskünften der Unterneh-
mensleitung über wesentliche Unternehmensziele und -strategien sowie Ge-
schäftsrisiken (mandantenspezifische Faktoren). Ferner hatte unsere vorläufige
Einschätzung der Lage der Gesellschaft sowie die grundsätzliche Beurteilung des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems Einfluss auf unsere Risiko-
beurteilung.

Auf Grundlage der Risikobeurteilung haben wir folgende Prüfungsschwerpunkte
festgelegt:

● Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit

● Existenz der ausgewiesenen Umsatzerlöse

● Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen

Auf die vorstehenden Prüfungsschwerpunkte haben wir unser Prüfprogramm aus-
gerichtet, in dem Art, zeitliche Einteilung und Umfang der durchzuführenden Prü-
fungshandlungen festgelegt werden. Dabei kamen – soweit wir uns auf die
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems für Zwecke der Festlegung von aussa-
gebezogenen Prüfungshandlungen gestützt haben oder dies erforderlich war – so-
wohl Funktionsprüfungen des internen Kontrollsystems als auch aussage-
bezogene Prüfungshandlungen bestehend aus Einzelfallprüfungen und analyti-
schen Prüfungshandlungen zum Einsatz. Sowohl die Funktionsprüfungen als auch
die Einzelfallprüfungen erfolgten dabei alternativ im Rahmen einer Vollerhebung,
einer bewussten Auswahl oder eines (repräsentativen) Stichprobenverfahrens.

Ausgangspunkt unserer Prüfung bildete der Jahresabschluss des vorangegange-
nen Geschäftsjahres vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019, der von
uns einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen sowie am 3. Ap-
ril 2020 vom Aufsichtsrat festgestellt wurde.

Die Eröffnungsbilanzwerte haben wir daraufhin geprüft, ob sie ordnungsgemäß
aus dem Vorjahresabschluss abgeleitet wurden.

Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen haben wir Saldenbestätigungen von Lieferanten eingeholt. Die
Festlegung des Umfangs der zu prüfenden Elemente erfolgte in Abhängigkeit von
unserer Risikobeurteilung, den Erkenntnissen über das rechnungslegungsbezo-
gene interne Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der jeweils zu beurteilen-
den Geschäftsvorfälle im Wege einer Zufallsauswahl.

Im Rahmen der Prüfung haben wir von Kreditinstituten und Rechtsanwälten der
Gesellschaft Bestätigungen über Guthaben, Ansprüche und Verpflichtungen der
Gesellschaft eingeholt.
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Unsere Prüfungsarbeiten führten wir mit Unterbrechungen von November 2020 bis
zum 22. März 2021 durch.

Der Vorstand und die von ihnen benannten Auskunftspersonen haben alle Aufklä-
rungen und Nachweise erbracht. Der Vorstand hat uns die Vollständigkeit des vor-
gelegten Jahresabschlusses schriftlich bestätigt.
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5. Feststellungen und
Erläuterungen zur
Rechnungslegung

5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entsprechen die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen im gesamten
Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften sowie
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und sind die aus den weiteren
von uns geprüften Unterlagen entnommenen Informationen in allen wesentlichen
Belangen ordnungsgemäß in Buchführung und Jahresabschluss abgebildet.

5.1.2. Jahresabschluss

Der von uns geprüfte und diesem Bericht als Anlage 1 bis Anlage 3 beigefügte
Jahresabschluss der China Europe International Exchange AG für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 entspricht nach unserer Be-
urteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften des AktG. Größenabhängige Erleichterungen der
§§ 288, 276 und 274a HGB für kleine Gesellschaften wurden zutreffend in An-
spruch genommen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

● sind die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ordnungsmäßig aus der
Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet,

● wurden die gesetzlichen Ausweis-, Ansatz- und Bewertungsvorschriften in allen
wesentlichen Belangen beachtet und

● sind die im Anhang enthaltenen Angaben in allen wesentlichen Belangen voll-
ständig und zutreffend.

5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der von uns geprüfte und diesem Bericht als Anlage 1 bis Anlage 3 beigefügte
Jahresabschluss der China Europe International Exchange AG vermittelt nach un-
serer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse unter
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Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

5.2.2. Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnah-
men

5.2.2.1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die weiteren we-
sentlichen Bewertungsgrundlagen sind in dem als Anlage 3 beigefügten Anhang
dargestellt. Gegenüber dem Vorjahr wurden keine Änderungen der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden vorgenommen.

5.2.2.2. Wesentliche sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ge-
samtaussage des Jahresabschlusses lagen nach unserer Beurteilung aufgrund
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse nicht vor.
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6. Schlussbemerkungen

6 Schlussbemerkungen

Verantwortliche Prüfungspartner im Sinne der Berufssatzung WP/vBP sind Herr
WP Robert Binder - als für die Auftragsdurchführung vorrangig verantwort-
lich - und Herr WP Maximilian Meyer zu Schwabodisson als weiterer verantwortli
cher Prüfungspartner.

Diesen Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der China Europe Inter
national Exchange AG, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Ja
nuar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 haben wir in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von
Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) erstattet.

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 3 dieses Berichts wieder
gegeben.

Frankfurt am Main, den 22. März 2021

Warth & Klein Grant Thornton AG

zu Schwabedissen
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A k t i v a P a s s i v a
€ € € € € € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 21.001,00 1,00 I. Gezeichnetes Kapital 27.000.000,00 27.000.000,00
II. Sachanlagen 88.634,00 116.064,00 II. Bilanzverlust -21.642.052,93 -19.094.508,60

109.635,00 116.065,00 5.357.947,07 7.905.491,40

B. Rückstellungen 721.378,70 1.046.690,94

B. Umlaufvermögen C. Verbindlichkeiten
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.186,25 94.190,10 I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.103,59 118.797,61
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 5.948.334,82 8.885.715,40 II. sonstige Verbindlichkeiten 28.284,71 28.149,87

6.004.521,07 8.979.905,50 41.388,30 146.947,48

C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.558,00 3.159,32

6.120.714,07 9.099.129,82 6.120.714,07 9.099.129,82

China Europe International Exchange AG
Frankfurt am Main

Bilanz zum 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
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€ € € €

1. Rohergebnis 387.338,22 269.879,84

2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.914.988,85 2.445.225,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 148.077,77 161.389,74

- davon für Altersversorgung € 35.100,00
(Vj. € 36.900,00)

2.063.066,62 2.606.614,92

3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 33.654,59 41.237,85

33.654,59 41.237,85

4. sonstige betriebliche Aufwendungen 838.161,34 1.244.591,25

5. Ergebnis nach Steuern -2.547.544,33 -3.622.564,18

6. sonstige Steuern 0,00 20,00

7. Jahresfehlbetrag 2.547.544,33 3.622.584,18

China Europe International Exchange AG
Frankfurt am Main

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

2020 2019
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Anhang für das Geschäftsjahr 2020

China Europe International Exchange AG, Frankfurt am Main

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB)
erstellt worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft, die China Europe International Exchange AG, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist unter der
Nummer HRB 103643 in das Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs.1 HGB. Der Jahresabschluss
wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden
Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Von den vorgesehenen größenabhängigen
Erleichterungen nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB, § 274a HGB, § 288 Abs. 1 HGB sowie der §§ 325 ff. HGB
haben wir Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB. Die
Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Auch im Geschäftsjahr 2020 konnte kein kostendeckendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio angeboten
werden. Die Gesellschaft finanziert sich daher nicht aus dem operativen Cash-Flow, sondern aus dem bei der
Gründung eingebrachten Kapital.
In der Aufsichtsratssitzung vom 23. Juni 2020 wurde einer Kapitalerhöhung von 14 Mio. € zugestimmt. Der
Vorstand geht demnach davon aus, dass die Kapitalerhöhung im laufenden Geschäftsjahr umgesetzt werden
wird.
Bis zur Genehmigung eines die Kosten deckenden Produktportfolios werden die liquiden Mittel
voraussichtlich noch über das Geschäftsjahr 2022 hinaus ausreichen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde den allgemeinen
Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB Rechnung getragen.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit
abnutzbar, um planmäßige und ggf. außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung wird
nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend den steuerlichen
Vorschriften linear vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit
abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß den steuerlichen Vorschriften vermindert. Die
Abschreibung wird nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend
den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des
Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten
zwischen EUR 250,00 und EUR 800,00 netto im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum
Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand sind zum Nominalwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet anteilig auf die Geschäftsjahre 2021 ff. entfallende
Aufwendungen, die bereits vor dem 31.12.2020 gezahlt wurden.

Das Eigenkapital wird unter Berücksichtigung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften
ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen
Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt und sind in voller Höhe innerhalb eines
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Jahres fällig.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Aktiva

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (TEUR 56; Vorjahr: TEUR 94) sind mit Ausnahme
einer Kaution in Höhe von TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 20) innerhalb eines Jahres fällig.
Forderungen aus Lieferung und Leistung bestehen in Höhe von TEUR 21 gegenüber Gesellschaftern.

2. Passiva

Das gezeichnete Kapital ist das Grundkapital und in 27.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien zu
einem Nennwert von EUR 1,00 eingeteilt. Das Grundkapital beträgt zum 31. Dezember 2020 EUR
27.000.000,00.

Der Bilanzverlust setzt sich wie folgt zusammen:

Verlustvortrag aus Vorjahren 19.094.508,60

Jahresfehlbetrag 2.547.544,33

Bilanzverlust zum 31. Dezember 2020 21.655.672,62

Die Urlaubsrückstellungen betragen dabei TEUR 62 (Vorjahr: TEUR 45), die Rückstellungen für weitere
Personalkosten TEUR 634 (Vorjahr: TEUR 898), die sonstigen Rückstellungen TEUR 9 (Vorjahr: TEUR 62),
die Rückstellung für drohende Verluste TEUR 0 (Vorjahr TEUR 23) und die Rückstellungen für Abschluss
und Prüfung TEUR 16 (Vorjahr TEUR 19).

Sämtliche Verbindlichkeiten sind unbesichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen betragen dabei TEUR 13 (Vorjahr: TEUR 120) und die
sonstigen Verbindlichkeiten TEUR 28 (Vorjahr: TEUR 28).

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

D. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen resultieren im Wesentlichen aus dem Mietvertrag für
Büroflächen. Das Mietverhältnis wurde zum 30. April 2021 gekündigt. Hieraus werden noch voraussichtlich
Mietzahlungen von ca. TEUR 130 fällig.





Anlage 4



China Europe International Exchange AG – 2020/13517 1

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-
prüfers

An die China Europe International Exchange AG, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der China Europe International Exchange AG, Frankfurt am Main, –
bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der bei-
gefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-
und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom
01.01.2020 bis zum 31.12.2020.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät-
zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ un-
seres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen
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ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grund-
lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren,
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un-
richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrüge-
risches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Ge-
sellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf
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der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Män
gel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 22. März 2021

Warth & Klein Grant-Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Maxil rzu Schwabedissen
er
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